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V-i r .  : f

Eberhard  Th ie l

Übertragbare 
US-Steuerreform?

Geradezu als Revolution wird 
die Reform der Bundes-Ein- 

l<ommen- und Körperschaftsteuer 
in den USA eingestuft: Die Steuerta
rife werden in einem erheblichen 
Ausmaß vereinfacht; der Höchst
satz der Einkommensteuer ist von 
50 auf 28% und bei der Körper
schaftsteuer von 46 auf 34% ge
senkt worden. Die entstehenden 
Mindereinnahmen sollen durch den 
Abbau von zahlreichen bisher im 
Steuerrecht verankerten Vergünsti
gungen und Ausnahmeregelungen 
ausgeglichen werden. Gewinner 
werden alle jene Steuerzahler sein, 
die bisher nur wenige oder gar keine 
Ausnahmeregelungen in Anspruch 
genommen haben, die somit von 
den Segnungen der verminderten 
Steuersätze profitieren und nur we
nig oder gar nicht unter der Aufhe
bung von Steuerprivilegien zu lei
den haben. Zwar trifft dieser Abbau 
von Steuervergünstigungen Arbeit
nehmer und Unternehmen, insge
samt werden jedoch die individuel
len Steuerzahler merklich entlastet, 
während -  auch unter Beachtung 
von Übergangsregelungen -  der 
Unternehmensbereich starke Bela
stungen zu erwarten hat.

Die Beurteilung des Steuerpake
tes ist auch in den USA keines
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wegs einhellig: So wird auf die Ge
fahr hingewiesen, daß die erheblich 
beschnittene Begünstigung von In
vestitionen -  zusammen mit den üb
lichen Friktionen in der Umstel
lungsphase -  gerade mit einer kon
junkturellen Schwächeperiode Z u 

sammentreffen könnte, womit auch 
die Wachstumschancen geschmä
lertwürden. Diese als aufkommens
neutral konzipierte Steuerreform 
wird von einigen Beobachtern 
schon kurzfristig nicht als letzte Ak
tion an der Steuerfront angesehen; 
so sprechen Pessimisten ange
sichts des Budgetdefizits auch von 
Steuererhöhungen. Von den Optimi
sten wird dagegen auf die mittelfri
stig wohl wichtigere Senkung der 
Steuersätze und auf die Vereinfa
chung der Steuergesetze hingewie
sen; dadurch und besonders durch 
den Abbau von Diskriminierungen 
gerade im Bereich der Unterneh
mensbesteuerung würde das 
Wachstum positiv beeinflußt wer
den.

In Europa wird nun zwar neidisch 
auf die Absenkung der Steuersätze 
in den USA geschaut, offen bleibt 
aber die Frage, wie man es denn 
hier mit dem Abbau von Steuerver
günstigungen hält. Eine Stunde der 
Wahrheit könnte in der nächsten Le
gislaturperiode kommen, wenn in 
der Bundesrepublik eine Senkung 
der Steuersätze durch einen gleich
zeitigen Abbau von Subventionen 
ermöglicht werden soll. Unter wel
chen Bedingungen könnte dann 
auch in der Bundesrepublik ein re
volutionäres Resultat erreicht wer
den?

Zunächst müßte ein politisches 
Konzept vorhanden sein, nach dem 
die mit einer solchen Reform ver
bundenen Änderungen der Steuer
lastverteilung durchgesetzt werden 
sollen. Die Streichung von Privile
gien -  selbst wenn die Gesamtbela
stung mit direkten Steuern gesenkt 
werden könnte -  kann nach allen Er
fahrungen nur im Rahmen eines 
kompromißfähigen Paketes durch
gesetzt werden, das noch ge

schnürt werden müßte. Ein solches 
Vorgehen wäre auch erfolgverspre
chender als der Versuch, von Jahr 
zu Jahr einzelne Subventionen zu 
vermindern und sich dabei gleich
zeitig dem Druck auf Gewährung 
neuer Hilfen auszusetzen, dem 
dann ja auch oft genug nachgege
ben wird. Da in der Bundesrepublik 
neben Steuervergünstigungen die 
ausgabenrelevanten Subventionen 
eine erhebliche Rolle spielen, müs
sen auch diese in das Kalkül einbe
zogen werden, um hier keine neuen 
-  lediglich auf historischen Ent
scheidungen über die Subventions
technik beruhenden -  Diskriminie
rungen zu schaffen.

Das Beispiel der USA lehrt über
dies in eindringlicherWeise, welche 
bestimmende Rolle bei diesen Ak
tionen dem Parlament zukommt; so 
wurden erfolgreich neue und kom
pensierende Subventionswünsche 
abgewehrt. Die Abwägung der pri
vaten und öffentlichen Interessen ist 
ja die eigentliche Aufgabe der Volks
vertreter; sie ist auch hier unter Of
fenlegung der Entscheidungskrite
rien wahrzunehmen. Hinzu kommt, 
daß die finanziellen Auswirkungen 
solcher Reformpläne Bund, Länder 
und Gemeinden wohl nicht gleich
mäßig treffen würden. Es müßten 
somit neue Ideen für erforderlich 
werdende Änderungen des Finanz
ausgleichssystems entwickelt wer
den.

Offensichtlich kann eine solche 
Steuerreform nur durchgeführt wer
den, wenn sie als Gemeinschafts
aufgabe begriffen wird. Die bisheri
gen negativen Erfahrungen mit der 
Subventionspolitik, die jüngst bis 
vor das Bundesverfassungsgericht 
getragenen Streitigkeiten um den 
Finanzausgleich und die eher auf 
eine fiskalische Konsolidierung und 
zu wenig auf eine Gesamtschau der 
Effekte öffentlicher Aktivitäten aus- 
gerichtete Politik zeigen, daß für ei
nen gemeinsamen mutigen und gro
ßen Schritt in der Steuerpolitik we
sentliche Voraussetzungen erst 
noch geschaffen werden müßten.
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